
Gemeindevertretung Lambrechtshagen 

Beratungsergebnis: 
 
Gremium:     Sitzung am:    TOP:  
             
[  ] Einstimmig    [  ] laut Beschlussvorschlag 
[  ] mit Stimmenmehrheit   [  ] Abweichender Beschlussvorschlag 
 
Ja-Stimmen:   ___ 
Nein-Stimmen:  ___ 
Stimmenenthaltungen: ___ 
             
 
 

 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lambrechtshagen beschließt zur Übernahme der Kosten der 
Bauleitplanung für den Bebauungsplan 26.1, 2. Änderung, Gewerbegebiet südlich der B 105 in 
Sievershagen einen städtebaulichen Vertrag mit dem Investor abzuschließen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Beschluss 

 
 
 

VO/BV/70-0578/2016 
 

Status: öffentlich 

 

Bebauungsplan Nr. 26.1, 2. Änderung, Gewerbegebiet südlich der B 105, 
städtebaulicher Vertrag 

Amt / Sachbearbeiter/in: Fachbereich Bauverwaltung / Frau Schulz Erstellungsdatum: 25.05.2016 

  

Beratungsfolge: 

Datum der Sitzung Gremium 

Beschluss 
Nr.: 

 

 

 

04.04.2016 Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Umwelt Lambrechtshagen 

28.04.2016 Hauptausschuss Lambrechtshagen 
09.06.2016 Gemeindevertretung Lambrechtshagen 

 



VO/BV/70-0578/2016 

    

  Seite: 2/2 

 

Problembeschreibung/Begründung: 
 
Der Investor beantragt die Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 26.1 für das Grundstück Rostocker 
Straße 33 in 18069 Sievershagen, Flur 30/71. Die Erweiterung ist städtebaulich nur sinnvoll, wenn sie 
auch das südlich davon gelegene Grundstück umfasst. Der Investor übernimmt die Kosten der 
Planung für den gesamten Erweiterungsbereich 
 
 
 
 
 
 

Finanzielle Auswirkungen  
  

 (X) Ja, abweichend vom Haushaltsplan  
(siehe Anlage „Zustimmung zu einer außerplanmäßigen Auszahlung/Aufwendung“) 
 

 
 
 
 

________________ _______________________ _____________________ 
Einvernehmen erteilt 
Bürgermeister 
 
 
 

 

fachliche Richtigkeit 
Fachbereichsleiter/Fachdienstleiterin 
 

 

haushaltsrechtliche Richtigkeit 
Fachdienstleiterin Finanzverwaltung 
 

 

 
 
 

Anlagen  
 

- Entwurf städtebaulicher Vertrag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bemerkung: 
Aufgrund des § 24 Abs. 1 der Kommunalverfassung haben folgende Abgeordnete weder an der 
Beratung noch an der Beschlussfassung mitgewirkt: 
 
............................................    ..................................................... 
Bürgermeister       stellv. Bürgermeister/in 
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